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RS OGH 1963/9/26 5Ob266/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1963

Norm

JWG §19

JWG §22

Rechtssatz

Wenn es das Wohl des Kindes erheischt, kommt nur eine Wiederbestellung des auf seinen Antrag entlassenen

Amtsvormundes, nicht aber dessen Bestellung zum besonderen Kurator in Betracht.
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